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Berufsbilder der angewandten Hygiene 

Der Desinfektor 
Vom Kammerjäger zum Fachberater 

Einleitung 

Seit der Choleraepidemie in Deutschland 
im 19. Jahrhundert ist der Desinfektor als 
Berufsstand bekannt. Damals waren die 
Desinfektoren als schnelle Einsatztruppe 
unterwegs, um mit Chlorkalk gegen den 
Choleraerreger vorzugehen. Später wurden 
sie je nach Auftrag auch als „Kammerjäger" 
bezeichnet, doch hat sich dieses Berufsbild 
über die Zeit stark verändert. Der einstige 
Kammerjäger wurde zum Schädlingsbe­ 
kämpfer mit Spezialausbildung. 

Heute zeigt sich, dass sowohl alte Seu­ 
chen zurückkehren als auch neue Infekti­ 
onsgefahren mit pandemischem Ausmaß 
immer wieder neue Herausforderungen 
darstellen. Für die Verhinderung einer Aus­ 
breitung von Infektionserregern ist viel 
Fachkenntnis und Teamwork notwendig. 
Einen Teilbereich dieser Aufgaben decken 
die Desinfektoren ab. 

Aufgabengebiete und 
Tätigkeitsmerkmale 
··················································· . . 
Desinfektoren/Desinfektorinnen werden im 
Auftrag des Gesundheitsamtes, von Ärztin­ 
nen/Ärzten der Justizvollzugsanstalten (auch 
Betriebsärzte/ärztinnen) oder anderen be­ 
fugten Fachpersonen tätig. Durch Beratung 
und Durchführung von Desinfektions- und 
Sterilisationsrnaßnahmen sind sie an der Ge­ 
sundheitsfürsorge und dem Gesundheits­ 
schutz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beteiligt. 

Der Desinfektor führt selbstständig 
Desinfektionsmaßnahmen bei übertragba­ 
ren Krankheiten nach § 17 Abs. 2 lfSG 
durch. Dies betrifft besonders die Durch­ 
führung der (behördlich angeordneten) 
Schlussdesinfektion in der Art einer Scheu­ 
er-Wischdesinfektion. Eine Raumdesinfek­ 
tion durch Begasungen mit Formaldehyd 
wird nur in Ausnahmefällen durchgeführt, 
darf jedoch nur nach Ablage einer weite­ 
ren Sachkundeprüfung nach der TRGS 522 
vorgenommen werden. 

Auf Veranlassung des Auftraggebers 
führt der Desinfektor auch Maßnahmen zur 

Ermittlung tierischer Schädlinge durch. Die 
eigentliche Schädlingsbekämpfung muss 
jedoch durch Fachpersonal vorgenommen 
werden. Schädlingsbekämpfer erwerben 
ihre Sachkenntnis in einer 3-jährigen Aus­ 
bildung. 

Konkrete Beispiele für die Aufgaben der 
Desinfektoren sind die Durchführung oder 
Mitwirkung an der Überwachung von 
- Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz, 
- Flächendesinfektionsmaßnahmen im 

Rahmen von Wartungs-, Reparatur- und 
Umbaumaßnahmen, 
- Desinfektion von Abwasser- bzw. wasser­ 
führenden Systemen, 
-Abfalldesinfektion, 
- Wartung von Desinfektionsmitteldosier- 
anlagen, 
- Wirksamkeitskontrollen von Dekontami­ 
nations-, Desinfektions- und Sterilisati­ 
onsverfahren (siehe Anlage zu Ziff. 5.6 
der Richtlinie für Krankenhaushygiene 
und lnfektionspräventionl. 

Zu den Einrichtungen, in denen Desinfek­ 
toren tätig sind, gehören Krankenhäuser, 
Krankentransport- und Rettungsorganisa- 

. tionen, Feuerwehren, Alten- und Pflegehei­ 
me, Schulen, Kindergärten, Wäschereien 
für Krankenhaus- und Pflegeheimwäsche, 
Lebensmittelproduktionsbetriebe, Bade­ 
einrichtungen, Hotels, Massenquartiere, 
Bestattungsunternehmen, Gebäudereini­ 
gungsbetriebe und ähnliche Dienstleister, 
Justizvollzugsanstalten und viele mehr. Ins­ 
besondere Krankenhäuser und Gesund­ 
heitsämrer sollten für ihren jeweiligen Auf­ 
gabenbereich über Desinfektoren verfügen. 

Im Krankenhaus sollten die Desinfek­ 
toren fachlich der Krankenhaushygiene zu­ 
geordnet werden. So war z.B. der Kranken­ 
hausdesinfektor gemäß Ziffer 5.4 der BGA­ 
Richtlinie für Krankenhaushygiene und In­ 
fektionsprävention Mitglied der l-lygiene­ 
kommission. In der aktuellen Empfehlung 
des Robert Koch-Instituts .Personelle und 
organisatorische Voraussetzung zur Prä­ 
vention nosokomialer Infektionen" von 
2009 ist der Krankenhausdesinfektor nicht 
mehr genannt, obwohl in der aktuellen 
Richtlinie das Thema Desinfektion sehr 
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ausführlich behandelt wird. Davon ausge­ 
hend, dass aber z.B. die Raumverneblung 
mit Formaldehyd nur von sogenannten 
Fachkundigen, also von ausgebildeten Des­ 
infektoren mit den entsprechenden Nach­ 
weisen, vorgenommen werden darf, ist das 
Berufsbild des Desinfektors immer noch 
aktuell. Darüber hinaus gibt es noch viele 
weitere Einsatzmöglichkeiten in einem 
Krankenhaus, wie z.B. Überwachunq und 
Durchführung der Schwimmbaddesinfek­ 
tion oder Abnahme von Wasserproben usw. 

Stand früher die eigentliche Seuchen­ 
verhütung im Vordergrund, ist heute die 
Beratung bei Themen wie Desinfektion, Ar­ 
beitssicherheit, Anschaffung von Reini­ 
gungs- und Desinfektionsmiueln, Gefahr­ 
Stoffen sowie Abwasser- und Abfallbesei­ 
tigung ein wichtiges Aufgabengebiet. 

Zu den konkreten Tatigkeiten von Des­ 
infektoren in einer Justizvollzugsanstalt ge­ 
hören beispielsweise 
- Regelmäßige Belehrungen der Bediens­ 
teten des allgemeinen Vollzugsdienstes 
und des Werkdienstes bezüglich des Hy­ 
gieneplanes der JVA sowie Hautschutz. 
- Regelmäßige Unterweisungen der Be­ 
. diensteten des allgemeinen Vollzugs­ 
dienstes und des Werkdienstes bezüglich 
Reinigung und Desinfektion in deren Ar­ 
beitsbereichen. 
- Uruerweisunqen der Gefangenen (hier: 
Hausarbeiter auf den Abteilungen, sowie 
die Reinigungskräfte!) bezüglich Reini­ 
gung, Desinfektion und Hautschutz in den 
Abteilungsduschen und den Spülküchen. 
- Unterweisungen der Anstaltsbedienste­ 
ten im Sinne der Biostoffverordnung (Ge­ 
fährdungsbeurteilungen!) 
- Regelmäßige Überprüfung des Hygiene­ 
planes hinsichtlich des Infektionsschutz­ 
gesetzes. 
- Regelmäßige Überprüfung der Reini­ 
gungs- und Desinfektionspläne hinsicht­ 
lich des Mitteleinsatzes (Neue Ausschrei­ 
bungen, Veränderung des Mittels, neues 
Mille!!) 
- Regelmäßige Überprüfung der Standorte 
der Reinigungs- und Desinfektionspläne, 
sowie die Überprüfung der (Standort) 
Richtigkeit der dazugehörenden Reini­ 
gungs- und Desinfektionspläne. 

Ausbildung 

Der staatlich anerkannte Desinfektor/die 
staatlich anerkannte Desinfektorin ist die 
durch staatlichen Anerkennungsbescheid 

ausgewiesene Fachkraft für Desinfektion. 
Bei Desinfektoren handelt es sich um eine 
im jeweiligen Landesrecht eines Bundes­ 
landes (konkurrierende Gesetzgebung ge­ 
mäß Artikel 74 Grundgesetz) manifestierte 
Ausbildung mit Abschlussprüfung. 

Desinfektoren werden heute über einen 
mindestens 120 Stunden dauernden Lehr­ 
gang an einer staatlich anerkannten Desin­ 
fektorenschule ausgebildet und verfügen 
über die besondere Sachkunde gemäß§ 17 
(Abs. 2 lfSGl. Die Ausbildung gliedert sich 
in einen theoretischen und einen prakti­ 
schen Teil. 

Der Lehrgang beinhaltet 
- Grundlagen der Infektionslehre 
- Grundlagen der Desinfektion und Sterili- 
sation 
- Schädlingskunde 
- Rechtsgrundlagen und Vorschriften 
+Aspekte der Umweltverträglichkeit, toxi­ 
kologische Aspekte, Erste Hilfe, Arbeits­ 
mittel 
- Praktische Übungen (mindestens 25 
Stunden): Durchführung von Desinfekti­ 
onsmaßnahrnen, mikrobiologisches Prak­ 
tikum, Exkursionen . 

Die Ausbildungsschwerpunkte der Desin­ 
fektorenschulen sind unterschiedlich. Bei 
der Auswahl der Ausbildungsstätte sollte 
der konkrete Einsatzschwerpunkt aus­ 
schlaggebend sein. 

Es gibt derzeit nur zwei Bundesländer, 
in denen die Ausbildung zum Desinfektor 
gesetzlich geregelt ist: Nordrhein-Westfa­ 
len und Sachsen. 

Die Zulassungsvoraussetzungen für 
eine Ausbildung sind der Hauptschulab­ 
schluss oder ein entsprechender Bildungs­ 
stand und der Nachweis einer abgeschlos­ 
senen Berufsausbildung oder der Erfüllung 
der Berufsschulpflicht sowie ein Gesund­ 
heitszeugnis und ein polizeiliches Füh­ 
rungszeugnis. Die Prüfung besteht aus ei­ 
nem schriftlichen, einem mündlichen und 
einem praktischen Teil. Siewird vor einer 
staatlich anerkannten Prüfungskommissi­ 
on abgelegt. 

Die Ausbildung zum Desinfektor ist 
auch ein Teil der Ausbildung zum Gesund­ 
heitsaufseher/Hygieneinspektor. Hygiene­ 
inspektoren überprüfen die hygienischen 
Begebenheiten in Heimen und Kranken­ 
häusern, nehmen selbst aber in der Regel 
keine Desinfektionen vor. Auch die Ausbil­ 
dung zum Gebäudereinigungsmeister be­ 
inhaltet den Desinfektor. 

Fort- und Weiterbildungs­ 
möglichkeiten 

Desinfektoren müssen sich im drei bis vier­ 
jährigen Abstand einer Wiederholungs­ 
fortbildung unterziehen. Diese Fortbildun­ 
gen dauern zwischen 6 und 8 Unterrichts­ 
stunden. Für bestimmte Tatigkeitsfelder 
(z.B. Gebäudereinigung, Krankentransport, 
Raumdesinfektion, Bettenzentrale) gibt es 
spezielle Weiterbildungsangebote. 

Im Rahmen der Umsetzung des Medi­ 
zinproduktegesetzes wurde zudem eine 
144 Stunden umfassende (zwei mal zwei 
zweiwöchige Unterrichtsblöcke) Oualifi­ 
zierungsmaßnahme geschaffen, die Per­ 
sonen mit der Vorbildung als Desinfektor/ 
in, techn. Sterilisaticnsassisteru oder ähn­ 
lich aus- und vorgebildeten Personen die 
Möglichkeit des beruflichen Aufstiegs zum 
„1-lygienetechniker/in" bieten. Der Einsatz 
kann sowohl intern als auch extern für Auf­ 
gaben im Rahmen der Qualitätssicherung 
und Hyqienesicherheit im medizinischen 
Bereich erfolgen. 

Berufsverband 

Die Desinfektoren sind in Landesverbän­ 
den organisiert. Der größte Landesver­ 
band ist der in Nordrhein-Westfalen. Ge­ 
gründet 1976, erhöhte sich die Mitglieder- 

. zahl stetig und liegt heute nach einigen 
Höhen und Tiefen bei ca. 1 SO eingetrage­ 
nen Mitgliedern. Der Vorstand sieht seine 
Hauptaufgabe in der aktuellen Informati­ 
on und fachlich beratenden Unterstützung 
seiner Mitglieder. Dies erfolgt über die neu 
erstellte Internetseite und die jährliche 
Verbandstagung, auf der aktuelle Themen 
von Fachleuten aus den jeweiligen Ein­ 
satzbereichen der Desinfektoren behan­ 
delt und diskutiert werden. Der Fachver­ 
band der Desinfektoren Nordrhein-West­ 
falen e.V. veranstaltet jährlich den Desin­ 
fektoren-Tag, bei dem in Ergänzung zu den 
Fortbildungen neue Themen und Verfah­ 
ren vorgestellt werden. Ein weiteres An­ 
liegen des Verbandes ist die bundesein­ 
heitliche Ausbildungs- und Prüfungsver­ 
ordnung für Desinfektoren. 

Weitere Bundesländer mit Fachverbänden für 
Desinfektoren 
- Landesverband Sachsen e.V. 
- Fachverband für Desinfektoren Landes- 
verband Hessen e.V. 
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